Arbeitsvertrag

zwischen:

Arbeitgeber:

Name


Strasse


Zusatz


PLZ, Ort



und

Arbeitnehmer:

Vorname, Name


Strasse


Zusatz


PLZ, Ort



Geburtsdatum



AHV-Nr.


1 Allgemeine Vertragsbestimmungen

1.1 Der GAV zwischen dem Schweizerischen Drogistenverband und der Droga Helvetica ist integrierender Bestandteil dieses Arbeitsvertrages, sofern beide Vertragsparteien dem entsprechenden Verband angschlossen sind.

1.2 Sofern nicht beide Vertragsparteien dem jeweiligen Verband angehören, so bildet der oben erwähnte GAV ebenfalls integrierender Bestandteil dieses Arbeitsvertrages:
(
Ja
(
Nein

2 Anstellungsverhältnis

2.1 Funktion:
(
Geschäftsführer/in
 

(
Drogist/in
 

(




2.2 Arbeitsbeginn:




2.3 Arbeitspensum:
(
100%
 

(


2.4 Spezielle Funktion



oder Aufgaben:







2.5 Probezeit:
(
1 Monat


(



3 Arbeitszeit

3.1 Wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt:
 
(
42 Stunden

 
(
43 Stunden

 
(

 Stunden, und entspricht einem 
 

Teilzeitpensum von 
%.
Die Arbeitszeit ist in der Regel auf 5 Tage verteilt.

3.2 Angeordnete Überzeit wird nach Möglichkeit innert 16 Wochen durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen.
Ausnahmsweise kann eine Barauszahlung mit einem Zuschlag von 25% erfolgen.




3.3 Der Bundesfeiertag ist den Sonntagen gleichgestellt. Der/die Arbeitnehmende hat Anspruch auf mindestens acht weitere bezahlte Feiertage pro Kalenderjahr gemäss folgender Liste. Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Sonntag, entfällt der Anspruch der Arbeitnehmenden.
(
Neujahr
(
15. August, Maria Himmelfahrt
(
2. Januar, Berchtoldstag
(
1. November, Allerheiligen
(
Karfreitag
(
8. Dezember, Maria Empfängnis
(
Ostermontag
(
25. Dezember, Weihnachten
(
1. Mai
(
26. Dezember, Stefanstag
(
Auffahrt
(


(
Pfingstmontag
(


(
Fronleichnam
(


3.4 Vorübergehende Nachtarbeit wird mit einem Lohnzuschlag von 25% entschä-digt.
 Vorübergehende Sonntagsarbeit wird mit einem Lohnzuschlag von 50% entschädigt.

3.5 Sonntagsarbeit im Rahmen der wöchentlichen Arbeitszeit gilt als normale Arbeitszeit ohne Zuschlag
.
(
Ja
(
Nein

4 Entlöhnung

4.1 Jahresbruttolohn:
(
100%
-Pensum



(

-Pensum


4.2 Die Jahresbruttolohnsumme wird wie folgt ausbezahlt:
(
in 13 gleichen, monatlichen Raten von CHF 

(
in 12 gleichen, monatlichen Raten von CHF 

4.3 Für Aushilfen beträgt der Lohn
CHF 
 pro Stunde
 
+ CHF 
% Ferienentschädigung


5 Versicherungen

5.1 Der Arbeitgeber versichert den/die Arbeitnehmer/in für:
AHV/IV/ALV:
gemäss gesetzlichen Vorschriften
Berufliche Vorsorge:
gemäss BVG-Gesetz
Betriebsunfall:
gemäss UVG-Gesetz
Nichtbetriebsunfall:
(
Ja
(
Nein
Krankentaggeld:
(
Ja
(
Nein
Mutterschaftsversicherung:
(
gemäss EO-Gesetz

(
gemäss GAV

5.2 Vom Bruttolohn werden neben den üblichen gesetzlichen Abzügen wie AHV/IV/ALV in Abzug gebracht:
(
Arbeitnehmer/in-Anteil berufliche Vorsorge gemäss Versicherungsausweis
(
Prämien der Nichtbetriebsunfall-Versicherung
(
Krankentaggeld-Versicherung
(
50
% Anteil Arbeitnehmer/in

 

( 

% Anteil Arbeitnehmer/in

(







6 Spesen

6.1 Spesen sind individuelle Auslagen, die in Ausübung der beruflichen Tätigkeit anfallen. Sie werden ausschliesslich gegen Beleg vergütet. Wenn das private Fahrzeug benützt werden muss, werden pro Kilometer CHF 

entschädigt.



7 Ferien

7.1 Der/die Arbeitnehmer/in hat Anspruch auf:
(
4
 Wochen Ferien

(
5
 Wochen Ferien

(  

 Wochen Ferien
Dieser Ferienanspruch gilt auch bei einem Teilzeitpensum.


8 Kündigungsfrist

8.1 (
Das befristete Arbeitsverhältnis endet am: 

8.2 (
Das unbefristete Arbeitsverhältnis kann gegenseitig während der 
 
Probezeit
 auf 7 Tage gekündigt werden. Danach gelten folgende 
 
Kündigungsfristen
:
 
1. Dienstjahr
1 Monat
 
2.-9. Dienstjahr
2 Monate
 
ab 10. Dienstjahr
3 Monate

9 Besondere Vertragsbestimmungen


Im Weiteren werden folgende Abmachungen getroffen:

Ort, Datum: 

Arbeitgeber:
Arbeitnehmer/in:

� siehe OR Art. 335b


� siehe GAV Art. 31


� siehe GAV Art. 31


� siehe ArG Art. 17b


� siehe ArG Art. 19 Abs. 3


� siehe ArG Art. 19 Abs. 4, gilt nur wenn der Arbeitgeber über eine Bewilligung zur Öffnung am Sonntag verfügt


� eine ausnahmsweise finanzielle Abgeltung der Ferien ist in % im Arbeitsvertrag und auf den jeweiligen Abrechnungen separat auszuweisen


� 80% des Lohnes während 98 Tagen, EOG  Art. 16b bis EOG Art. 16f


� siehe GAV Art. 35, wenn der GAV für diesen Vertrag gilt, muss hier gemäss GAV angekreuzt werden


� siehe GAV Art. 34


� siehe GAV Art. 34


� siehe GAV Art. 31


� siehe GAV Art. 31


� siehe OR Art. 335b, Abs. 1


� siehe OR Art. 335c
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